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Digitales Betriebserlaubnisverfahren (DiBev) – Kindertageseinrichtungen – Fragen und Antworten  

Die FAQ-Liste ist in folgende Themengebiete unterteilt:  

1 Grundsätzliches zu DiBev 

2 Registrierung und Anmeldung 

3 Antragstellung 

4 Betriebserlaubnis (Bescheid) 

 

1 Grundsätzliches zu DiBev  

Nr. Stichwort Frage Antwort 

1 DiBev Warum gibt es DiBev? Die Verwaltung des Landesjugendamts bietet seit März 2021 ein digita-
les Format zum Antragsverfahren im Bereich Kindertageseinrichtungen 
an. Hierbei wird in einem ersten Schritt das Antragsverfahren zur Be-
triebserlaubnis (BE) gem. § 45 SGB VIII auf ein digitales Format umge-
stellt. Übergangsweise können Anträge auch noch in Papierform ge-
stellt werden. Bei digitaler Antragsstellung erhält der Träger auch den 
Bescheid für die Betriebserlaubnis in digitaler Form.  
 
 

2 Vorteile Welche Vorteile ergeben sich durch 
das digitale Betriebserlaubnisverfahren 
für Träger? 

DiBev bietet die Möglichkeit schnell, unkompliziert und effektiv BE-
Anträge zu stellen. Daten, die bereits im KitaDataWebhouse (KDW) 
hinterlegt sind, werden in das DiBev-Verfahren übernommen und müs-
sen nicht neu eingegeben werden. Die Daten zu bspw. einzelnen 
Gruppen (Öffnungszeiten) können ggf. abgeändert werden. 
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2 Registrierung und Anmeldung 

1 Registrierung Wie kann sich ein Träger für das 
DiBev-Verfahren registrieren?  

Wenn bereits ein Zugang zu KDW vorhanden ist, meldet sich der Trä-
ger mit seinen Zugangsdaten in KDW wie gewohnt an. Anschließend 
wird der Stichtag ausgewählt.  
 

Auf der Startseite von KDW sieht die Maske wie folgt aus: 

 
Screenshot 1 © KVJS 

1. Hier klickt man auf „registrieren“ und füllt anschließend die Felder für die Registrierung (DiBev) aus.  
2. Nach der Registrierung erhält der Träger im Fenster oben eine orange Meldung und wählt „Formular“ aus.  
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Dieses Formular sieht wie folgt aus:  

 
Screenshot 2 © KVJS 

Folgende Schritte sind zu beachten:  

1. Dieses Formular wird vom Träger unterschrieben und gescannt.  
2. Das Dokument wird an die E-Mail-Adresse: dibev@kvjs.de gesendet.  
3. Nach der Prüfung wird der Zugang zum DiBev für den Träger freigeschaltet.  

Es muss beachtet werden, dass die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) bei DiBev und KDW nicht identisch sind. Es kann sich aller-
dings mit beiden Zugangsdaten über die Startseite von KDW eingeloggt werden. Je nach Benutzername gelangt man dann auf die ent-
sprechende Benutzeroberfläche (KDW oder DiBev). Zu bereits bestehenden Einrichtungen sind die Daten im DiBev schon hinterlegt.  
 
 

mailto:dibev@kvjs.de
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3 Antragstellung  

1 Antragsberechtigung Wer kann einen digitalen BE-Antrag 
stellen? 

Grundsätzlich kann nur der Träger einer Einrichtung einen Antrag auf 
Erteilung der BE stellen. Dies findet unverändert Anwendung für DiBev. 
 

2 Antragsarten Welche Anträge können gestellt wer-
den? 

Zum aktuellen Zeitpunkt können mit DiBev im KDW Neu- und Ände-
rungsanträge für die jeweiligen Einrichtungen beantragt werden. In den 
unteren Screenshots wird ein Auszug zur Beantragung einer BE darge-
stellt.  
 

3 Ablauf der Beantra-
gung einer BE 

Wie kann ein BE-Antrag gestellt wer-
den? 

In den unteren Screenshots ist verkürzt der Ablauf dargestellt:  
 
 

 
Screenshot 3 © KVJS 

1. Nach erfolgreicher Anmeldung befindet man sich auf der Oberfläche des digitalen Betriebserlaubnisverfahrens.  
2. Hier wird dann die Einrichtung ausgewählt, für die eine Änderung vorgenommen werden soll.  
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Screenshot 4 © KVJS 

3. Bei Eröffnung einer neuen Einrichtung wird auf den grünen Button „Neue Einrichtung“ (siehe Schaubild oben) geklickt.  

 
Screenshot 5 © KVJS 

4. Das System führt den Anwender nun durch verschiedene „Register“ wie bspw. „Antrag“, „Gruppen“ oder „Personal“.  
Alle türkis hinterlegten Felder sind Pflichtfelder.  
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5. Es muss jede Registerkarte ausgefüllt werden. Anschließend wird auf den grünen Button „speichern und weiter“ gedrückt. 
6. Im unteren Teil der Maske ist noch folgender Satz „Welche Anregungen möchten Sie uns zu dieser Seite mitteilen?“ zu sehen. Hier kann 

das Feedback an uns eingetragen werden. 

 
Screenshot 6 © KVJS 

7. Im letzten Schritt der digitalen Antragsstellung muss der Haken bei „Der Betrieb kann erst nach Erhalt […] aufgenommen werden“ gesetzt 
werden. Anschließend klickt man auf „Antrag abschließen“, wenn alle Eingaben getätigt wurden. Der Antrag kann auch als PDF herunter-
geladen werden.  

8. Danach erhält der Träger vom System (KDW) eine Bestätigungsmail zum Eingang.  

Weitere Unterstützung finden Sie zudem auf der Startseite von KDW mit Videos zur Antragsstellung. 

https://www.kitaweb-bw.de/kita/kitaStdPage.jsp
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4 Technische und fach-
liche Unterstützung 

Wohin kann man sich wenden, wenn 
Hilfe bei der Antragstellung in DiBev 
benötigt wird? 

Bei technischen Fragen wendet sich der Träger an die KDW-Hotline 
mit der Telefonnummer: 0711-6375-476 
Bei inhaltlichen Fragen zum Antrag wendet sich der Träger bitte an die 
zugehörige Ansprechperson für den jeweiligen Stadt- und Landkreis. 
(Link: KVJS: Ansprechpartnersuche)  

5 Unterbrechung bei 
Antragsstellung 

Kann die Antragsstellung unterbrochen 
werden?  

Ja, es ist immer möglich, Zwischenspeicherungen vorzunehmen und 
zu einem späteren Zeitpunkt den Antrag weiter zu bearbeiten. Erst 
wenn bei der Registerkarte „Abschluss“ auf „Antrag abschicken“ ge-
klickt wurde, sind keine Änderungen mehr möglich.  

6 Nachreichen von Un-
terlagen und Informa-
tionen 

Wie können Unterlagen nachgereicht 
werden? 

Zum aktuellen Zeitpunkt können lediglich unter der Registerkarte „Anla-
gen“ weitere Dokumente wie bspw. Konzeption, Grundriss etc. nach-
träglich hochgeladen werden.  
Angaben zum Personal (Name, Qualifikation, Beschäftigungsumfang) 
oder zu den Angebotsformen sind per E-Mail bei der Ansprechperson 
des Stadt- und Landkreises einzureichen.   

7 Korrektur der Antrag-
stellung 

Die Daten zum Antrag wurden falsch 
eingegeben und bereits abgeschickt. 
Der Antrag soll zurückgezogen werden. 
Ist dies möglich?  
 

Nein dies ist nicht möglich. Bitte nehmen Sie hierzu mit dem zuständi-
gen Ansprechpartner des Stadt- und Landkreises Kontakt auf.  

8 Überblick zur Antrag-
stellung 

Wo kann der gestellte Antrag eingese-
hen werden?  
 

Dies ist unter DiBev unter der Registerkarte „Anträge“ möglich.  

9 Mehrere Anträge pro 
Einrichtung 

Kann der Träger während eines laufen-
den Betriebserlaubnisverfahrens einen 
erneuten Antrag für dieselbe Einrich-
tung stellen? 

Nein, dies ist nicht möglich. Der digitale BE-Antrag muss vollständig 
bearbeitet werden. Erst nach Abschluss der Bearbeitung ist ein neuer 
Antrag auf BE möglich.  

https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/ansprechpartnersuche
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4 Betriebserlaubnis (Bescheid) 

1 Digitale BE (digitaler 
Bescheid) 

Wo kann der Bescheid für die erteilte 
BE abgerufen werden?  

Sobald die Betriebserlaubnis erteilt wird, bekommt der Träger eine E-
Mail mit der Mitteilung, dass die Betriebserlaubnis im KDW unter der 
Registerkarte „Einrichtung“ abgerufen werden kann. 
Aktuell wird die BE zudem per Post zugestellt. Die nachrichtliche Über-
mittlung an die Kommune, das Jugend- und Gesundheitsamt, den je-
weiligen Landesverband sowie an die geschäftsführenden Institutionen 
bleibt unverändert in Papierform. 
 

Der Bescheid kann wie folgt im KDW abgerufen werden:  

 
Screenshot 7 © KVJS 

1. Hierzu wählt man „Dateneingabe“ und dann „Einrichtung“ aus.  
2. Anschließend werden die Einrichtungen aufgelistet. Unter der Registerkarte „Einrichtung“ ist der Bescheid vorzufinden.  
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Screenshot 8 © KVJS 
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